
RICHTLINIE 2009/109/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 16. September 2009 

zur Änderung der Richtlinien 77/91/EWG, 78/855/EWG und 82/891/EWG des Rates sowie der 
Richtlinie 2005/56/EG hinsichtlich der Berichts- und Dokumentationspflicht bei Verschmelzungen 

und Spaltungen 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, insbesondere auf Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe g, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Europäische Rat hat sich auf seiner Tagung vom 8. 
und 9. März 2007 darauf verständigt, die Verwaltungs
lasten für Unternehmen bis zum Jahr 2012 um 25 % zu 
verringern, um die Wettbewerbsfähigkeit von Unterneh
men in der Gemeinschaft zu verbessern. 

(2) Das Gesellschaftsrecht wurde als einer der Bereiche ge
nannt, in dem den Unternehmen eine große Zahl von 
Informationspflichten auferlegt wird, von denen einige 
unzeitgemäß oder übertrieben zu sein scheinen. Diese 
Verpflichtungen sollten deshalb überprüft werden, um 
die Verwaltungslasten der in der Gemeinschaft ansässigen 
Unternehmen auf das Minimum zu beschränken, das er
forderlich ist, um die Anliegen anderer Interessengruppen 
zu schützen. 

(3) Der Anwendungsbereich der Zweiten Richtlinie 
77/91/EWG des Rates vom 13. Dezember 1976 zur 
Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in den Mit
gliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 
Absatz 2 des Vertrags im Interesse der Gesellschafter 
sowie Dritter für die Gründung der Aktiengesellschaft 
sowie für die Erhaltung und Änderung ihres Kapitals 
vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwer
tig zu gestalten ( 3 ), und der Anwendungsbereich der Drit
ten Richtlinie 78/855/EWG des Rates vom 9. Oktober 
1978 gemäß Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g des Ver

trags betreffend die Verschmelzung von Aktiengesell
schaften ( 4 ) sollten an Änderungen des finnischen Gesell
schaftsrechts angepasst werden. 

(4) Die Internetseiten der Gesellschaften oder andere Inter
netseiten bieten in bestimmten Fällen eine Alternative zur 
Veröffentlichung von Informationen über das Gesell
schaftsregister. Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit 
haben, diejenigen anderen Internetseiten zu benennen, 
die Gesellschaften kostenlos für diese Veröffentlichung 
nutzen können, wie etwa Internetseiten von Wirtschafts
verbänden oder Handelskammern oder die zentrale elek
tronische Plattform gemäß der Ersten Richtlinie 
68/151/EWG des Rates vom 9. März 1968 zur Koor
dinierung der Schutzbestimmungen, die in den Mitglied
staaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 Ab
satz 2 des Vertrags im Interesse der Gesellschafter sowie 
Dritter vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen 
gleichwertig zu gestalten ( 5 ). Besteht die Möglichkeit, die 
Internetseiten der Gesellschaften oder andere Internetsei
ten für die Veröffentlichung der Verschmelzungs- und 
Spaltungspläne oder anderer Dokumente, die den Aktio
nären und Gläubigern in diesem Zusammenhang zur 
Verfügung zu stellen sind, zu nutzen, sollten Anforde
rungen, die die Sicherheit der Internetseiten und die Echt
heit der Dokumente betreffen, eingehalten werden. 

(5) Die Offenlegungspflicht für Verschmelzungspläne bei 
grenzüberschreitenden Verschmelzungen gemäß der 
Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Ver
schmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten ( 6 ) sollte mit derjenigen vergleichbar sein, 
die für inländische Verschmelzungen und Spaltungen ge
mäß den Richtlinien 78/855/EWG und der Sechsten 
Richtlinie 82/891/EWG des Rates vom 17. Dezember 
1982 gemäß Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des Ver
trags betreffend die Spaltung von Aktiengesellschaften ( 7 ) 
gilt. 

(6) Die Mitgliedstaaten sollten vorsehen können, dass die 
umfangreichen Berichts- und Informationspflicht betref
fend die Verschmelzung oder Spaltung von Gesellschaf
ten nach Artikel 9 und Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c 
der Richtlinie 78/855/EWG und Artikel 7 und Artikel 9 
Absatz 1 Buchstabe c der Sechsten Richtlinie 
82/891/EWG nicht eingehalten werden braucht, wenn 
alle Aktionäre der an der Verschmelzung oder Spaltung 
beteiligten Gesellschaften auf die Einhaltung verzichtet 
haben.
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(7) Änderungen der Richtlinien 78/855/EWG und 
82/891/EWG, die eine derartige Vereinbarung der Aktio
näre ermöglichen, sollten den Schutzsystemen für die 
Interessen der Gläubiger der beteiligten Gesellschaften 
sowie den Vorschriften, die die erforderliche Unterrich
tung der Arbeitnehmer dieser Gesellschaften und der Be
hörden wie der Steuerbehörden, die die Verschmelzung 
oder Spaltung im Einklang mit dem geltenden Gemein
schaftsrecht überwachen, gewährleisten sollen, nicht ent
gegenstehen. 

(8) Es ist nicht erforderlich, die Erstellung einer Zwischen
bilanz zu verlangen, wenn ein Emittent, dessen Wert
papiere zum Handel an einem geregelten Markt zugelas
sen sind, Halbjahresfinanzberichte gemäß der Richtlinie 
2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der 
Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen 
über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf ei
nem geregelten Markt zugelassen sind ( 1 ), veröffentlicht. 

(9) Ein Bericht eines unabhängigen Sachverständigen gemäß 
der Richtlinie 77/91/EWG ist häufig nicht erforderlich, 
wenn gleichzeitig im Rahmen einer Verschmelzung 
oder Spaltung auch ein Bericht eines unabhängigen Sach
verständigen zum Schutz der Interessen der Aktionäre 
oder Gläubiger erstellt werden muss. Die Mitgliedstaaten 
sollten in diesen Fällen deshalb die Möglichkeit haben, 
Gesellschaften von der Berichtspflicht gemäß der Richt
linie 77/91/EWG zu befreien oder vorzusehen, dass beide 
Berichte von demselben Sachverständigen erstellt werden 
können. 

(10) Verschmelzungen zwischen Mutter- und Tochtergesell
schaften haben in wirtschaftlicher Hinsicht weniger Aus
wirkungen auf Aktionäre und Gläubiger, wenn die Mut
tergesellschaft 90 % oder mehr der Aktien und sonstiger 
mit dem Stimmrecht verbundener Anteile an der Toch
tergesellschaft hält. Das Gleiche gilt für Spaltungen, ins
besondere wenn dadurch neue Gesellschaften entstehen, 
deren Aktien den Aktionären im Verhältnis zu ihren 
Rechten am Kapital der gespalteten Gesellschaft gewährt 
werden. Deshalb sollten die Berichtspflichten aufgrund 
der Richtlinien 78/855/EWG und 82/891/EWG in diesen 
Fällen verringert werden. 

(11) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Verringerung 
des Verwaltungsaufwands aufgrund der Veröffent
lichungs- und Dokumentationspflichten von Aktiengesell
schaften in der Gemeinschaft, auf Ebene der Mitgliedstaa
ten nicht ausreichend verwirklicht werden kann und da
her wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maß
nahme besser auf Gemeinschaftsebene zu verwirklichen 
ist, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in 
Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip 
tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 
Richtlinie nicht über das zur Erreichung dieses Ziels er
forderliche Maß hinaus. 

(12) Die Richtlinien 77/91/EWG, 78/855/EWG, 82/891/EWG 
und 2005/56/EG sollten daher entsprechend geändert 
werden. 

(13) Gemäß Nummer 34 der Interinstitutionellen Verein
barung über Bessere Rechtsetzung ( 2 ) sind die Mitglied
staaten aufgefordert, für ihre eigenen Zwecke und im 
Interesse der Gemeinschaft eigene Tabellen aufzustellen, 
aus denen im Rahmen des Möglichen die Entsprechungen 
zwischen dieser Richtlinie und den Umsetzungsmaßnah
men zu entnehmen sind, und diese zu veröffentlichen — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderung der Richtlinie 77/91/EWG 

Die Richtlinie 77/91/EWG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Absatz 1 vierzehnter Gedankenstrich erhält fol
gende Fassung: 

„— in Finnland: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag“. 

2. In Artikel 10 wird folgender Absatz angefügt: 

„(5) Mitgliedstaaten können beschließen, diesen Artikel bei 
der Bildung einer neuen Gesellschaft im Wege der Ver
schmelzung oder Spaltung nicht anzuwenden, wenn ein Be
richt eines unabhängigen Sachverständigen über die Ver
schmelzungs- oder Spaltungspläne erstellt wird. 

Beschließen Mitgliedstaaten, diesen Artikel in den in Unter
absatz 1 beschriebenen Fällen anzuwenden, so können sie 
gestatten, dass der gemäß diesem Artikel erstellte Bericht und 
der Bericht des unabhängigen Sachverständigen über die Ver
schmelzungs- oder Spaltungspläne von demselben bzw. den
selben Sachverständigen erstellt werden.“ 

3. Artikel 27 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Mitgliedstaaten können beschließen, Absatz 2 
nicht anzuwenden, wenn die Erhöhung des gezeichneten 
Kapitals zur Durchführung einer Verschmelzung, einer Spal
tung oder eines öffentlichen Übernahme- oder Umtausch
angebots zu dem Zweck erfolgt, das Entgelt an die Aktionäre 
der übertragenden Gesellschaft, der gespalteten Gesellschaft 
oder der Gesellschaft zu leisten, die Gegenstand des öffent
lichen Übernahme- oder Umtauschangebots ist.
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Im Falle einer Verschmelzung oder Spaltung wenden die 
Mitgliedstaaten Unterabsatz 1 jedoch nur an, wenn ein Be
richt eines unabhängigen Sachverständigen über die Ver
schmelzungs- oder Spaltungspläne erstellt wird. 

Beschließen Mitgliedstaaten, Absatz 2 im Falle einer Ver
schmelzung oder Spaltung anzuwenden, so können sie ge
statten, dass der gemäß diesem Artikel erstellte Bericht und 
der Bericht des unabhängigen Sachverständigen über die Ver
schmelzungs- oder Spaltungspläne von demselben bzw. den
selben Sachverständigen erstellt werden.“ 

Artikel 2 

Änderung der Richtlinie 78/855/EWG 

Die Richtlinie 78/855/EWG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Absatz 1 vierzehnter Gedankenstrich erhält fol
gende Fassung: 

„— in Finnland: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag“. 

2. In Artikel 6 werden folgende Absätze angefügt: 

„Jede verschmelzende Gesellschaft ist von der Offenlegungs
pflicht nach Artikel 3 der Richtlinie 68/151/EWG befreit, 
wenn sie die Verschmelzungspläne während eines fortlau
fenden Zeitraums, der mindestens einen Monat vor dem 
Tag der Hauptversammlung, die über die Verschmelzungs
pläne zu beschließen hat, beginnt und nicht vor dem Ab
schluss dieser Versammlung endet, für die Öffentlichkeit 
kostenlos auf ihren Internetseiten der Öffentlichkeit zu
gänglich macht. Die Mitgliedstaaten knüpfen diese Befrei
ung an keine anderen Erfordernisse und Auflagen als die, 
die für die Sicherheit der Internetseiten und die Echtheit der 
Dokumente erforderlich sind, und dürfen solche Erforder
nisse und Auflagen nur einführen, soweit sie zur Erreichung 
dieses Zwecks angemessen sind. 

Abweichend von Absatz 2 können die Mitgliedstaaten ver
langen, dass die Veröffentlichung über die zentrale elektro
nische Plattform gemäß Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 
68/151/EWG erfolgt. Die Mitgliedstaaten können alternativ 
verlangen, dass die Veröffentlichung auf anderen, von ihnen 
zu diesem Zweck benannten Internetseiten erfolgt. Machen 
die Mitgliedstaaten von einer dieser Möglichkeiten Ge
brauch, so gewährleisten sie, dass den Gesellschaften für 
diese Veröffentlichung keine spezifischen Kosten entstehen. 

Werden andere Internetseiten als die zentrale elektronische 
Plattform genutzt, wird mindestens einen Monat vor dem 
Tag der Hauptversammlung auf der zentralen elektro
nischen Plattform ein Verweis, der zu diesen Internetseiten 
führt, veröffentlicht. Dieser Verweis enthält auch das Datum 
der Veröffentlichung der Verschmelzungspläne im Internet 

und ist der Öffentlichkeit kostenlos zugänglich. Den Gesell
schaften entstehen für diese Veröffentlichung keine spezi
fischen Kosten. 

Das Verbot gemäß den Absätzen 3 und 4, von Gesellschaf
ten eine spezifische Gebühr für die Veröffentlichung zu 
verlangen, lässt die Möglichkeit der Mitgliedstaaten unbe
rührt, die Kosten für die zentrale elektronische Plattform an 
Gesellschaften weiterzugeben. 

Die Mitgliedstaaten können von Gesellschaften verlangen, 
Informationen für einen bestimmten Zeitraum nach der 
Hauptversammlung auf ihren Internetseiten oder gegebe
nenfalls auf der zentralen elektronischen Plattform oder 
den anderen von dem betreffenden Mitgliedstaat benannten 
Internetseiten verfügbar zu halten. Die Mitgliedstaaten kön
nen die Folgen einer vorübergehenden Unterbrechung des 
Zugriffs auf die Internetseiten und die zentrale elektronische 
Plattform aufgrund technischer oder sonstiger Ursachen be
stimmen.“ 

3. In Artikel 8 wird folgender Absatz angefügt: 

„Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b gilt Artikel 11 
Absätze 2, 3 und 4.“ 

4. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 9 

(1) Die Verwaltungs- oder Leitungsorgane jeder der sich 
verschmelzenden Gesellschaften erstellen einen ausführ
lichen schriftlichen Bericht, in dem der Verschmelzungsplan 
und insbesondere das Umtauschverhältnis der Aktien recht
lich und wirtschaftlich erläutert und begründet werden. 

In dem Bericht ist außerdem auf besondere Schwierigkeiten 
hinzuweisen, die bei der Bewertung aufgetreten sind. 

(2) Die Verwaltungs- oder Leitungsorgane jeder beteilig
ten Gesellschaft unterrichten die Hauptversammlung ihrer 
Gesellschaft, und die Verwaltungs- oder Leitungsorgane der 
anderen beteiligten Gesellschaften damit diese die Haupt
versammlung ihrer Gesellschaft unterrichten können, über 
jede zwischen der Aufstellung des Verschmelzungsplans 
und dem Tag der Hauptversammlung, die über den Ver
schmelzungsplan zu beschließen hat, eingetretene wesentli
che Veränderung des Aktiv- oder Passivvermögens. 

(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass der in 
Absatz 1 genannte Bericht und/oder die in Absatz 2 ge
nannten Informationen nicht verlangt werden, wenn alle 
Aktionäre und Inhaber anderer mit einem Stimmrecht ver
bundener Wertpapiere aller an der Verschmelzung beteilig
ten Gesellschaften darauf verzichtet haben.“
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5. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Die Buchstaben c und d erhalten folgende Fassung: 

„c) gegebenenfalls einer Zwischenbilanz, die für einen 
Zeitpunkt erstellt ist, der nicht vor dem ersten 
Tag des dritten der Aufstellung des Verschmel
zungsplans vorausgehenden Monats liegen darf, 
sofern der letzte Jahresabschluss sich auf ein 
mehr als sechs Monate vor der Aufstellung des 
Verschmelzungsplans abgelaufenes Geschäftsjahr 
bezieht; 

d) gegebenenfalls den in Artikel 9 vorgesehenen Be
richten der Verwaltungs- oder Leitungsorgane der 
sich verschmelzenden Gesellschaften;“. 

ii) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe c 
braucht keine Zwischenbilanz erstellt zu werden, 
wenn die Gesellschaft gemäß Artikel 5 der Richtlinie 
2004/109/EG einen Halbjahresfinanzbericht ver
öffentlicht und den Aktionären gemäß diesem Absatz 
zur Verfügung stellt. Ferner können die Mitgliedstaa
ten vorsehen, dass keine Zwischenbilanz erstellt wird, 
wenn alle Aktionäre und Inhaber anderer mit einem 
Stimmrecht verbundener Wertpapiere aller an der 
Verschmelzung beteiligten Gesellschaften dies be
schlossen haben.“ 

b) In Absatz 3 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Hat der Aktionär diesem Weg der Informationsüber
mittlung zugestimmt, so können Informationen auf elek
tronischem Wege bereitgestellt werden.“ 

c) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(4) Eine Gesellschaft ist von der Pflicht, die in Absatz 
1 genannten Dokumente an ihrem Sitz zur Verfügung 
zu stellen befreit, wenn sie die betreffenden Dokumente 
während eines fortlaufenden Zeitraums, der mindestens 
einen Monat vor dem Tag der Hauptversammlung, die 
über die Verschmelzungspläne zu beschließen hat, be
ginnt und nicht vor dem Abschluss der Versammlung 
endet, auf ihren Internetseiten veröffentlicht. Die Mit
gliedstaaten knüpfen diese Befreiung an keine anderen 
Erfordernisse und Auflagen als die, die für die Sicherheit 

der Internetseiten und die Echtheit der Dokumente er
forderlich sind, und dürfen solche Erfordernisse und 
Auflagen nur einführen, soweit sie zur Erreichung dieses 
Zwecks angemessen sind. 

Absatz 3 kommt nicht zur Anwendung, wenn die Ak
tionäre während des gesamten in Unterabsatz 1 genann
ten Zeitraums auf den Internetseiten die Möglichkeit 
haben, die in Absatz 1 genannten Dokumente herunter
zuladen und auszudrucken. In diesem Fall können die 
Mitgliedstaaten jedoch vorsehen, dass die Gesellschaft 
diese Dokumente an ihrem Sitz zur Einsichtnahme 
durch die Aktionäre zur Verfügung stellt. 

Die Mitgliedstaaten können von Gesellschaften verlan
gen, Informationen für einen bestimmten Zeitraum 
nach der Hauptversammlung auf ihren Internetseiten 
verfügbar zu halten. Die Mitgliedstaaten können die Fol
gen einer vorübergehenden Unterbrechung des Zugriffs 
auf die Internetseiten aufgrund technischer oder sons
tiger Ursachen bestimmen.“ 

6. Artikel 13 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Zu diesem Zweck sehen die Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten zumindest vor, dass diese Gläubiger An
spruch auf angemessene Garantien haben, wenn die finan
zielle Lage der sich verschmelzenden Gesellschaften einen 
solchen Schutz erforderlich macht und die Gläubiger nicht 
schon derartige Garantien haben. 

Die Mitgliedstaaten legen die Modalitäten für den in Absatz 
1 und Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes vorgesehe
nen Schutz fest. Die Mitgliedstaaten gewährleisten in jedem 
Fall, dass die Gläubiger das Recht haben, bei der zuständi
gen Verwaltungsbehörde oder dem zuständigen Gericht an
gemessene Sicherheiten zu beantragen, wenn sie nachwei
sen können, dass die Befriedigung ihrer Forderungen durch 
die Verschmelzung gefährdet ist und sie von der Gesell
schaft keine angemessenen Sicherheiten erhalten haben.“ 

7. Artikel 23 Absatz 4 wird gestrichen. 

8. Artikel 24 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Auf diesen Vorgang sind die Bestimmungen des Kapi
tels II anzuwenden.“ 

b) Folgender Satz wird angefügt:
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„Allerdings dürfen die Mitgliedstaaten keine der in 
Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben b, c und d, Artikel 9 
und 10, Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben d und e, 
Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 20 sowie 
Artikel 21 beschriebenen Anforderungen auferlegen.“ 

9. Artikel 25 wird wie folgt geändert: 

a) Der einleitende Satz erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten dürfen Artikel 7 nicht auf die in 
Artikel 24 genannten Vorgänge anwenden, wenn fol
gende Bedingungen erfüllt sind:“. 

b) In Buchstabe b wird Satz 2 gestrichen. 

c) Folgender Absatz wird angefügt: 

„Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b gilt 
Artikel 11 Absätze 2, 3 und 4.“ 

10. Artikel 27 wird wie folgt geändert: 

a) Die Einleitung erhält folgende Fassung: 

„Vollzieht eine Gesellschaft, die mindestes 90 %, aber 
nicht alle Aktien und sonstigen in der Gesellschafterver
sammlung Stimmrecht gewährenden Anteile der über
tragenden Gesellschaft bzw. Gesellschaften hält, eine 
Verschmelzung im Wege der Aufnahme, so dürfen die 
Mitgliedstaaten die Genehmigung der Verschmelzung 
durch die Hauptversammlung der übernehmenden Ge
sellschaft nicht vorschreiben, wenn die folgenden Bedin
gungen erfüllt sind:“. 

b) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) alle Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft ha
ben das Recht, mindestens einen Monat vor dem 
unter Buchstabe a angegebenen Zeitpunkt am Sitz 
dieser Gesellschaft von den in Artikel 11 Absatz 1 
Buchstaben a, b und gegebenenfalls Artikel 11 Ab
satz 1 Buchstaben c, d und e bezeichneten Unterla
gen Kenntnis zu nehmen;“. 

c) Folgender Absatz wird angefügt: 

„Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b gilt 
Artikel 11 Absätze 2, 3 und 4.“ 

11. Artikel 28 wird wie folgt geändert: 

a) Der einleitende Satz erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten dürfen die Anforderungen der 
Artikel 9, 10 und 11 bei Verschmelzungen im Sinne 
von Artikel 27 nicht auferlegen, wenn folgende Bedin
gungen erfüllt sind:“. 

b) In Buchstabe c werden folgende Worte angefügt: 

„oder von einer von dem Mitgliedstaat zu diesem Zweck 
benannten Verwaltungsbehörde“. 

c) Folgender Absatz wird angefügt: 

„Die Mitgliedstaaten brauchen den ersten Absatz nicht 
anzuwenden, wenn die Rechtsvorschriften der Mitglied
staaten die übernehmende Gesellschaft dazu berechtigen, 
von allen Inhabern der verbleibenden Anteile der zu 
übernehmenden Gesellschaft oder Gesellschaften ohne 
ein vorheriges öffentliches Übernahmeangebot zu ver
langen, ihr diese Anteile vor der Verschmelzung zu ei
nem angemessenen Preis zu verkaufen.“ 

Artikel 3 

Änderung der Richtlinie 82/891/EWG 

Die Richtlinie 82/891/EWG wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 4 werden folgende Absätze angefügt: 

„Jede der verschmelzenden Gesellschaften ist von der Offen
legungspflicht nach Artikel 3 der Richtlinie 68/151/EWG 
befreit, wenn sie die Spaltungspläne während eines fortlau
fenden Zeitraums, der mindestens einen Monat vor dem Tag 
der Hauptversammlung, die über die Spaltungspläne zu be
schließen hat, beginnt und nicht vor dem Abschluss dieser 
Versammlung endet, für die Öffentlichkeit kostenlos auf ih
ren Internetseiten veröffentlicht. Die Mitgliedstaaten knüpfen 
diese Befreiung an keine anderen Erfordernisse und Auflagen 
als die, die für die Sicherheit der Internetseiten und die Echt
heit der Dokumente erforderlich sind, und dürfen solche 
Erfordernisse und Auflagen nur einführen, soweit sie zur 
Erreichung dieser Zwecke angemessen sind. 

Abweichend von Absatz 2 können die Mitgliedstaaten ver
langen, dass die Veröffentlichung über die zentrale elektro
nische Plattform gemäß Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 
68/151/EWG erfolgt. Die Mitgliedstaaten können alternativ 
verlangen, dass die Veröffentlichung auf anderen, von ihnen 
zu diesem Zweck benannten Internetseitenerfolgt. Machen
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die Mitgliedstaaten von einer dieser Möglichkeiten Gebrauch, 
so gewährleisten sie, dass den Gesellschaften für diese Ver
öffentlichung keine spezifischen Kosten entstehen. 

Werden andere Internetseiten als die zentrale elektronische 
Plattform genutzt, wird mindestens einen Monat vor dem 
Tag der Hauptversammlung auf der zentralen elektronischen 
Plattform ein Verweis, der zu diesen Internetseiten führt, 
veröffentlicht. Dieser Verweis enthält auch das Datum der 
Veröffentlichung der Spaltungspläne im Internet und ist der 
Öffentlichkeit kostenlos zugänglich. Den Gesellschaften ent
stehen für diese Veröffentlichung keine spezifischen Kosten. 

Das in den Absätzen 3 und 4 genannte Verbot, von Gesell
schaften eine spezifische Gebühr für die Veröffentlichung zu 
verlangen, lässt die Möglichkeit der Mitgliedstaaten unbe
rührt, die Kosten für die zentrale elektronische Plattform 
an Gesellschaften weiterzugeben. 

Die Mitgliedstaaten können von Gesellschaften verlangen, 
Informationen für einen bestimmten Zeitraum nach der 
Hauptversammlung auf ihren Internetseiten oder gegebenen
falls auf der zentralen elektronischen Plattform oder den 
anderen von dem betreffenden Mitgliedstaat benannten In
ternetseiten verfügbar zu halten. Die Mitgliedstaaten können 
die Folgen einer vorübergehenden Unterbrechung des Zu
griffs auf die Internetseiten und die zentrale elektronische 
Plattform aufgrund technischer oder sonstiger Ursachen be
stimmen.“ 

2. In Artikel 6 wird folgender Absatz angefügt: 

„Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b gilt Artikel 9 
Absätze 2, 3 und 4.“ 

3. Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Zu erwähnen sind gegebenenfalls auch die Erstellung des 
Berichts über die Prüfung der Einlagen, die nicht Bareinlagen 
sind, nach Artikel 27 Absatz 2 der Richtlinie 77/91/EWG für 
die begünstigten Gesellschaften sowie das Register, bei dem 
dieser Bericht zu hinterlegen ist.“ 

4. Artikel 8 Absatz 3 wird gestrichen. 

5. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Die Buchstaben c und d erhalten folgende Fassung: 

„c) gegebenenfalls einer Zwischenbilanz, die für einen 
Zeitpunkt erstellt ist, der nicht vor dem ersten Tag 

des dritten der Aufstellung des Spaltungsplans vo
rausgehenden Monats liegen darf, sofern der letzte 
Jahresabschluss sich auf ein mehr als sechs Monate 
vor der Aufstellung des Spaltungsplans abgelaufenes 
Geschäftsjahr bezieht; 

d) gegebenenfalls den in Artikel 7 Absatz 1 genannten 
Berichten der Verwaltungs- oder Leitungsorgane der 
an der Spaltung beteiligten Gesellschaften;“. 

ii) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Die Erstellung einer Zwischenbilanz für die Zwecke 
von Unterabsatz 1 Buchstabe c ist nicht erforderlich, 
wenn die Gesellschaft gemäß Artikel 5 der Richtlinie 
2004/109/EG einen Halbjahresfinanzbericht veröffent
licht und den Aktionären gemäß diesem Absatz zur 
Verfügung stellt;“. 

b) In Absatz 3 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Hat der Aktionär diesem Weg der Informationsübermitt
lung zugestimmt, so können Informationen auf elektro
nischem Wege bereitgestellt werden.“ 

c) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(4) Eine Gesellschaft ist von der Pflicht die in Absatz 1 
genannten Dokumente an ihrem Sitz zur Verfügung zu 
stellen befreit, wenn sie die betreffenden Dokumente wäh
rend eines fortlaufenden Zeitraums, der mindestens einen 
Monat vor dem Tag der Hauptversammlung, die über die 
Spaltungspläne zu beschließen hat, beginnt und nicht vor 
dem Abschluss dieser Versammlung endet, auf ihren In
ternetseiten veröffentlicht. Die Mitgliedstaaten knüpfen 
diese Befreiung an keine anderen Erfordernisse und Auf
lagen als die, die für die Sicherheit der Internetseiten und 
die Echtheit der Dokumente erforderlich sind, und nur 
dann, wenn sie zur Erreichung dieses Zwecks angemessen 
sind. 

Absatz 3 kommt nicht zur Anwendung, wenn die Aktio
näre während des gesamten in Unterabsatz 1 des vorlie
genden Absatzes genannten Zeitraums auf den Internet
seiten die Möglichkeit haben, die in Absatz 1 genannten 
Dokumente herunterzuladen und auszudrucken. In die
sem Fall können die Mitgliedstaaten jedoch vorsehen, 
dass die Gesellschaft diese Dokumente an ihrem Sitz 
zur Einsichtnahme durch die Aktionäre zur Verfügung 
stellt.
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Die Mitgliedstaaten können von Gesellschaften verlangen, 
Informationen für einen bestimmten Zeitraum nach der 
Hauptversammlung auf ihren Internetseiten verfügbar zu 
halten. Die Mitgliedstaaten können die Folgen einer vorü
bergehenden Unterbrechung des Zugriffs auf die Internet
seiten aufgrund technischer oder sonstiger Ursachen be
stimmen.“ 

6. Artikel 12 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Zu diesem Zweck sehen die Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten zumindest vor, dass diese Gläubiger An
spruch auf angemessene Garantien haben, wenn die finan
zielle Lage der gespaltenen Gesellschaft sowie der Gesell
schaft, auf die die Verpflichtung nach dem Spaltungsplan 
übertragen wird, einen solchen Schutz erforderlich machen 
und die Gläubiger nicht schon derartige Garantien haben. 

Die Mitgliedstaaten legen die Modalitäten für den in Absatz 
1 und in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes vorgese
henen Schutz fest. Die Mitgliedstaaten gewährleisten in je
dem Fall, dass die Gläubiger das Recht haben, bei der zu
ständigen Verwaltungsbehörde oder dem zuständigen Gericht 
angemessene Sicherheiten zu beantragen, wenn sie nachwei
sen können, dass die Befriedigung ihrer Forderungen durch 
die Spaltung gefährdet ist und sie von der Gesellschaft keine 
angemessenen Sicherheiten erhalten haben.“ 

7. Artikel 20 wird wie folgt geändert: 

a) Der einleitende Satz erhält folgende Fassung: 

„Gehören den begünstigten Gesellschaften insgesamt alle 
Aktien der gespaltenen Gesellschaft sowie alle sonstigen 
Anteile der gespaltenen Gesellschaft, die in der Hauptver
sammlung ein Stimmrecht gewähren, so dürfen die Mit
gliedstaaten unbeschadet des Artikels 6 keine Zustim
mung der Hauptversammlung der gespaltenen Gesell
schaft zur Spaltung vorschreiben, wenn folgende Bedin
gungen erfüllt sind:“. 

b) In Buchstabe b wird Satz 2 gestrichen. 

c) Buchstabe c wird gestrichen. 

d) Folgender Absatz wird angefügt: 

„Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b gelten 
Artikel 9 Absätze 2, 3 und 4 sowie Artikel 10.“ 

8. Artikel 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird gestrichen. 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die Mitgliedstaaten dürfen nicht vorschreiben, dass 
die Anforderungen von Artikel 7, Artikel 8 und Artikel 9 
Absatz 1 Buchstaben c, d und e Anwendung finden, 
wenn die Aktien jeder der neuen Gesellschaften den Ak
tionären der gespaltenen Gesellschaft im Verhältnis zu 
ihren Rechten am Kapital dieser Gesellschaft gewährt wer
den.“ 

Artikel 4 

Änderung der Richtlinie 2005/56/EG 

Die Richtlinie 2005/56/EG wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 6 Absatz 1 werden folgende Unterabsätze ange
fügt: 

„Jede der verschmelzenden Gesellschaften ist von der Offen
legungspflicht nach Artikel 3 der Richtlinie 68/151/EWG 
befreit, wenn sie die gemeinsamen Verschmelzungspläne 
während eines fortlaufenden Zeitraums, der mindestens ei
nen Monat vor dem Tag der Hauptversammlung, die über 
die gemeinsamen Verschmelzungspläne für die grenzüber
schreitende Verschmelzung zu beschließen hat, beginnt, 
und nicht vor dem Abschluss dieser Versammlung endet, 
für die Öffentlichkeit kostenlos auf ihren Internetseiten der 
Öffentlichkeit zugänglich macht. Die Mitgliedstaaten knüpfen 
diese Befreiung an keine anderen Erfordernisse und Auflagen 
als die, die für die Sicherheit der Internetseiten und die Echt
heit der Dokumente erforderlich sind, und dürfen solche 
Erfordernisse und Auflagen nur einführen, soweit sie zur 
Erreichung dieser Zwecke angemessen sind. 

Abweichend von Unterabsatz 2 können die Mitgliedstaaten 
verlangen, dass die Veröffentlichung über die zentrale elek
tronische Plattform gemäß Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 
68/151/EWG erfolgt. Die Mitgliedstaaten können alternativ 
verlangen, dass die Veröffentlichung auf anderen, von ihnen 
zu diesem Zweck benannten Internetseiten erfolgt. Machen 
die Mitgliedstaaten von einer dieser Möglichkeiten Gebrauch, 
so gewährleisten sie, dass den Gesellschaften für diese Ver
öffentlichung keine spezifischen Kosten entstehen. 

Werden andere Internetseiten als die zentrale elektronische 
Plattform genutzt, wird mindestens einen Monat vor dem 
Tag der Hauptversammlung auf der zentralen elektronischen 
Plattform ein Verweis, der zu diesen Internetseiten führt, 
veröffentlicht. Dieser Verweis enthält auch das Datum der 
Veröffentlichung der Verschmelzungspläne im Internet und 
ist der Öffentlichkeit kostenlos zugänglich. Den Gesellschaf
ten entstehen für diese Veröffentlichung keine spezifischen 
Kosten.
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Das in den Absätzen 3 und 4 genannte Verbot, von Gesell
schaften eine spezifische Gebühr für die Veröffentlichung zu 
verlangen, lässt die Möglichkeit der Mitgliedstaaten unbe
rührt, die Kosten für die zentrale elektronische Plattform 
an Gesellschaften weiterzugeben. 

Die Mitgliedstaaten können von Gesellschaften verlangen, 
Informationen für einen bestimmten Zeitraum nach der 
Hauptversammlung auf ihren Internetseiten oder gegebenen
falls auf der zentralen elektronischen Plattform oder den 
anderen von dem betreffenden Mitgliedstaat benannten In
ternetseiten verfügbar zu halten. Die Mitgliedstaaten können 
die Folgen einer vorübergehenden Unterbrechung des Zu
griffs auf die Internetseiten und die zentrale elektronische 
Plattform aufgrund technischer oder sonstiger Ursachen be
stimmen.“ 

2. Artikel 15 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Vollzieht eine Gesellschaft, die mindestens 90 %, aber 
nicht alle Aktien und sonstigen in der Gesellschafterver
sammlung Stimmrecht gewährenden Anteile der übertragen
den Gesellschaft(en) hält, eine grenzüberschreitende Ver
schmelzung im Wege der Aufnahme, so sind die Berichte 
des oder der unabhängigen Sachverständigen sowie die zur 
Kontrolle notwendigen Unterlagen gemäß der Richtlinie 
78/855/EWG nur insoweit erforderlich, als dies nach den 
entweder für die übernehmende oder die übertragende Ge
sellschaft geltenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vor
gesehen ist.“ 

Artikel 5 

Überprüfung 

Fünf Jahre nach dem in Artikel 6 Absatz 1 genannten Zeitpunkt 
überprüft die Kommission die Anwendung der durch die vor
liegende Richtlinie geänderten oder hinzugefügten Bestimmun
gen der Richtlinien 77/91/EWG, 78/855/EWG, 82/891/EWG 
und 2005/56/EG, insbesondere ihre Auswirkungen auf die Ver
ringerung des Verwaltungsaufwands von Gesellschaften im 
Lichte der Erfahrungen bei ihrer Anwendung und legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, der 

gegebenenfalls Vorschläge für die weitere Änderung dieser 
Richtlinien enthält. 

Artikel 6 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um die
ser Richtlinie bis 30. Juni 2011 nachzukommen. Sie übermitteln 
der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften. 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen 
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut 
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 7 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 8 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 16. September 2009. 

Im Namen des Europäischen 
Parlaments 

Der Präsident 
J. BUZEK 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 

C. MALMSTRÖM
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